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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Die Mitglieder der Bundesversammlung, des Bundesrates sowie die Bundeskanzlerin
oder der Bundeskanzler geniessen absolute und relative Immunität. Sie können
aufgrund von Äusserungen in den Räten weder strafrechtlich noch zivilrechtlich zur
Verantwortung gezogen werden (absolute Immunität). Auch Handlungen, die in
unmittelbarem Zusammenhang mit Amt und Stellung stehen, können strafrechtlich
nicht verfolgt werden, wohl aber zivilrechtlich (relative Immunität). Parlamentarische
Immunität geniessen je nach Kantonsrecht in der Regel auch die kantonalen, nicht aber
die kommunalen Amtsträgerinnen und Amtsträger. Die Einführung dieser Immunität auf
lokaler Ebene war die Forderung einer Motion von Marco Romano. Der Tessiner CVP-
Abgeordnete machte geltend, dass die politischen Strukturen auf Gemeindeebene
wachsen würden und es immer mehr und grössere Gemeindeparlamente gebe. Es sei
nicht einsichtig, weshalb die dort in der Regel freiwillig tätigen Ratsmitglieder in ihrer
politischen Tätigkeit nicht auch durch Immunität geschützt werden sollten. 
Grundsätzlich sei die Idee durchaus verständlich, so die Ausführungen von Bundesrätin
Doris Leuthard bei der Diskussion der Motion im Nationalrat, in der Praxis aber mit
Problemen verbunden: Einerseits müssten Ausschlüsse von Strafverfolgung die
Ausnahme bleiben. Andererseits wäre das Gebot der Gleichbehandlung tangiert, da
auch nicht einsichtig sei, dass in Gemeinden ohne Parlament die Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger als Legislativorgan nicht auch Immunität geniessen sollten. Die
Magistratin lud den Motionär ein, das Anliegen in die Vernehmlassung zur Revision der
Strafprozessordnung einzubringen. Wenn es dort breite Zustimmung fände, sei der
Bundesrat gerne bereit, darauf einzugehen. 
Ob dies der Fall sein wird, bleibt angesichts des Abstimmungsresultats in der grossen
Kammer allerdings fraglich: Mit 66 zu 111 Stimmen (bei 12 Enthaltungen) wurde die
Motion nämlich versenkt. Interessant waren allerdings die Stimmverhältnisse innerhalb
der Fraktionen: Die Mehrheit der SP-Fraktion (35 Stimmen bei 7 Enthaltungen) und der
CVP-Fraktion (21 Ja, 3 Nein, 4 Enthaltungen) sowie 9 Stimmen der SVP- und eine
Stimme der FDP-Fraktion könnten ein Hinweis dafür sein, dass das letzte Wort in
diesem Anliegen vielleicht noch nicht gesprochen ist. 1

MOTION
DATUM: 12.06.2017
MARC BÜHLMANN

1) AB NR, 2017, S. 1046

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.21 1


